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HOTREGA GmbH

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

1. Bezeichnung des Stoffes bzw. der Zubereitung und Firmenbezeichnung

Bezeichnung des Stoffes oder der Zubereitung

Bio-Außen-Reiniger_T230210

Verwendung des Stoffes/der Zubereitung

Reiniger für den Außenbereich.

Bezeichnung des Unternehmens

HOTREGA GmbHFirmenname:

Lorenz-Weber-Str. 2Straße:

D-36364  Bad SalzschlirfOrt:

Telefon: +49 (0)6648/9529-0 Telefax: +49 (0)6648/9529-900

E-Mail: info@hotrega.de

Jürgen SeilAnsprechpartner: +49 (0)6648/9529-933Telefon:

E-Mail: juergen.seil@hotrega.de

www.hotrega.deInternet:

Giftnotruf Berlin: +49 (0)30/30686790Notrufnummer:

2. Mögliche Gefahren

Einstufung

Gefahrenbezeichnungen : Reizend

R-Sätze:

Reizt die Haut.

Gefahr ernster Augenschäden.

3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Chemische Charakterisierung  ( Gemisch )

Gefährliche Inhaltsstoffe

EG-Nr. CAS-Nr. Bezeichnung Anteil Einstufung

79-33-4 20-30% Xi  R38-41201-196-2 Milchsäure 80%

112-05-0 5-10% C  R34203-931-2 Nonansäure

61789-40-0 1-5% Xi  R36263-058-8 Cocamidopropylbetain

Der volle Wortlaut der aufgeführten R-Sätze ist in Abschnitt 16 zu finden.

Weitere Angaben

Kennzeichnung der Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004, Anhang 7: <5% amphotere 

Tenside.

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

Für Frischluft sorgen.  Bei andauernden Beschwerden Arzt aufsuchen.

Nach Einatmen

Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit:  Wasser.  Kontaminierte Kleidung wechseln.

Nach Hautkontakt

Bei Berührung mit den Augen sofort bei geöffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit fließendem Wasser 

spülen. Augenarzt aufsuchen.   Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Etikett bereithalten.

Nach Augenkontakt
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Bei Verschlucken sofort trinken lassen:  Wasser.   Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. 

Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen.

Nach Verschlucken

Siehe Punkt 3.

Hinweise für den Arzt

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.  Wassersprühstrahl, Schaum, CO2 und 

Trockenlöschmittel.

Geeignete Löschmittel

Wasservollstrahl.

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel

Besondere Gefährdungen durch den Stoff oder die Zubereitung selbst, seine Verbrennungsprodukte oder 

entstehende Gase

    Im Brandfall können entstehen: 

Stickoxide (NOx). 

Pyrolyseprodukte, toxisch. 

Kohlenoxide.

Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät und Chemikalienschutzanzug tragen.

Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung

Gase/Dämpfe/Nebel mit Wassersprühstrahl niederschlagen.  Kontaminiertes Löschwasser getrennt 

sammeln.  Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

Zusätzliche Hinweise

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Für ausreichende Lüftung sorgen.  Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Kontakt mit Haut, 

Augen und Kleidung vermeiden.  Persönliche Schutzausrüstung tragen.     Besondere Rutschgefahr 

durch auslaufendes/verschüttetes Produkt.

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.  Bei Eindringen in Gewässer oder 

Kanalisation, zuständige Behörde benachrichtigen.

Umweltschutzmaßnahmen

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen.  Das 

aufgenommene Material gemäß Abschnitt Entsorgung behandeln.  Restmenge mit viel Wasser 

nachspülen.

Verfahren zur Reinigung

7. Handhabung und Lagerung

Handhabung

    Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen. 

Für ausreichende Lüftung sorgen.

Hinweise zum sicheren Umgang

Lagerung

Behälter dicht geschlossen halten.    Säurebeständiges Material verwenden.

Anforderungen an Lagerräume und Behälter

    Nicht zusammen lagern mit: Alkalien (Laugen).

Zusammenlagerungshinweise

bei Raumtemperatur

Zusätzliche Hinweise zu den Lagerbedingungen
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8. Begrenzung und Überwachung der Exposition/persönliche Schutzausrüstung

Expositionsgrenzwerte

Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)

Spitzenbegr. 

Kategorie

F/m³mg/m³ml/m³BezeichnungCAS-Nr. Art

2(II)500Ethanol64-17-5 960

Begrenzung und Überwachung der Exposition

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.  Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe.  

Nach Arbeitsende Hände und Gesicht waschen.  Bei der Arbeit nicht essen und trinken.

Schutz- und Hygienemaßnahmen

Bei Überschreitung des Arbeitsplatzgrenzwertes (AGW). Geeigneten Atemschutz verwenden:Filter A 

(EN 14387).

Atemschutz

Chemikalienbeständige Schutzhandschuhe tragen (EN 374): 

Butylkautschuk.

NBR (Nitrilkautschuk).

Neopren.

Handschutz

Dicht schließende Schutzbrille.

Augenschutz

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.

Körperschutz

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Allgemeine Angaben

hellbeige

flüssigAggregatzustand:

Farbe:

charakteristischGeruch:

Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit

Prüfnorm

pH-Wert (bei 20 °C): 2,2

Zustandsänderungen

Dichte (bei 20 °C): 1 g/cm³

10. Stabilität und Reaktivität

    Alkalien (Laugen). Säure. Oxidationsmittel.
Zu vermeidende Stoffe

11. Toxikologische Angaben

Toxikologische Prüfungen

Reizt die Augen. Gefahr ernster Augenschäden.   Nach Hautkontakt:  reizend.

Ätzende und reizende Wirkungen

Die Einstufung wurde nach dem Berechnungsverfahren der Zubereitungsrichtlinie (1999/45/EG) 

vorgenommen.

Sonstige Angaben zu Prüfungen
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12. Umweltbezogene Angaben

Die Einstufung wurde nach dem Berechnungsverfahren der Zubereitungsrichtlinie (1999/45/EG) 

vorgenommen.

Weitere Hinweise

13. Hinweise zur Entsorgung

Empfehlung

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

Abfallschlüssel Produkt

070401 ABFÄLLE AUS ORGANISCH-CHEMISCHEN PROZESSEN; Abfälle aus HZVA von organischen 

Pflanzenschutzmitteln (außer 02 01 08 und 02 01 09), Holzschutzmitteln (außer 03 02) und anderen 

Bioziden; wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen

Als gefährlicher Abfall eingestuft.

Abfallschlüssel ungereinigte Verpackung

VERPACKUNGSABFALL, AUFSAUGMASSEN, WISCHTÜCHER, FILTERMATERIALIEN UND 

SCHUTZKLEIDUNG (a. n. g.); Verpackungen (einschließlich getrennt gesammelter kommunaler 

Verpackungsabfälle); Verpackungen aus Kunststoff

150102

Wasser (mit Reinigungsmittel).  Vollständig entleerte Verpackungen können einer Verwertung 

zugeführt werden.

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel

14. Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Sonstige einschlägige Angaben zum Landtransport

15. Rechtsvorschriften

Kennzeichnung

Xi - ReizendGefahrensymbole:

Xi - Reizend

38 Reizt die Haut.

41 Gefahr ernster Augenschäden.

R-Sätze

02 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

23 Aerosol nicht einatmen.

26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

35 Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.

46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

51 Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.

37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

S-Sätze

EU-Vorschriften

27 % (270 g/l)Angaben zur VOC-Richtlinie:
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Nationale Vorschriften

1 - schwach wassergefährdendWassergefährdungsklasse:

Mischungsregel gemäß VwVwS Anhang 4, Nr. 3Status:

16. Sonstige Angaben

Vollständiger Wortlaut der in den Kapiteln 2 und 3 aufgeführten R-Sätze

34 Verursacht Verätzungen.

36 Reizt die Augen.

38 Reizt die Haut.

41 Gefahr ernster Augenschäden.

(Die Daten der gefährlichen Inhaltstoffe wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten 

entnommen.)
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